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MenschenmitBehinderungendürfennichtvomallgemeinenSchulsystemausge-
schlossenundingesonderteStrukturengedrängtwerden.SiehabeneinRechtda-
rauf,anRegelschulenunterrichtetzuwerdenundmüssendortdieUnterstützung
undFörderungerhalten,diesiebenötigen.DasbesagtArtikel24derBehinderten-
rechtskonventionderVereintenNationen(UNBRK),derdieVertragsstaatenaufein
inklusivesBildungssystemaufallenEbenenverpflichtet.

DieRatifizierungdiesesVertragsstelltdieBildungspolitikderdeutschenBundes-
ländervornennenswerteHerausforderungen.DennwährendvieleStaatenweltweit
(darunterUSA,Kanada,Australien,dasVereinigteKönigreich,dieskandinavischen
Länder)KindermitBehinderungenschonlange–mitgutemErfolg–hauptsächlich
inRegelschulenunterrichten,hatdiegesonderteBeschulunginDeutschlandeine
langeTradition.IndenmeistenBundesländernexistierteinbreitausgebautesSys-
temanSondereinrichtungenfürSchüler:innenmitBehinderungen (Sonderund
Förderschulen)alsfesterBestandteildesgegliedertendeutschenSchulsystems.Da-
beizeigtsicheinenegativeBilanz:Über70ProzentderSchüler:innenverlassendie
FörderschuleohneberufsqualifizierendenAbschlussundbleibeninderRegelihr
Leben lang auf das staatliche Fürsorgesystem angewiesen. Inklusive Schulsyste-
mezeigenhierdeutlichbessereErgebnisse(siehebereitsPowell/Pfahl2008).Und
selbstwennderAbschlussgelingt,habenvieleFörderschüler:innenaufdemregu-
lärenAusbildungsundArbeitsmarktaufgrunddesStigmas„Förderschule“kaum
eineChance(Blanck2020).DarüberhinauszeigtdieAuswertungvonMikrozensus
DatenausgeprägtesozialeUngleichheitenbeimFörderschulbesuch:Kinder,deren
ElternnureinenHauptschulabschlusshaben,findensichinWestdeutschlandfast
siebenmalhäufigeraufeinerFörderschulewieKindervonElternmitHochschulab-
schluss,inOstdeutschlandistdiesesRisikosogarneunmalsohoch.Deshalbberührt
dieEinführungschulischerInklusionzentraleFragendersozialenUngleichheitim
deutschenBildungssystem.DieUmsetzungdesMenschenrechtsaufinklusiveBil-
dungverlangtnichtwenigeralseinenParadigmenwechsel.

MehralszehnJahrenachdemdieBundesrepublikDeutschlanddieUNBRKimMärz
2009ratifizierthat,istdieExklusionsquote(derAnteilderSchüler:innen,dieweiter
imSondersystemunterrichtetwerden),bundesweitjedochkaumgesunken–inden
BundesländernBadenWürttemberg,BayernundRheinlandPfalzistsiesogarange-
stiegen.GleichzeitigwerdeninvielenBundesländernimmernochGrundsatzdebat-
tenüberdenErhaltdesFörderschulsystemsgeführt.IneinigenBundesländernhat
sichdasFörderschulnetzseitdemJahr2009kaumverändert;vielerortsetablieren
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sichkostenintensiveDoppelstrukturenausFörderschulenundinklusivunterrich-
tendenallgemeinenSchulen.

DerStandderUmsetzungderUNBRKimdeutschenSchulsystemlässtsichziem-
lich konkret bemessen. Die Konvention benenntnämlich eineReihe vonAnfor-
derungen,ausdenensichrechtlicheGewährleistungenableitenlassen.DieseAn-
sprüchemüssenerfülltwerden,umein inklusivesBildungssystemimSinneder
Konventionzuermöglichen.FürunsereStudiehabenwirmenschenrechtlicheIndi-
katorenentwickelt,anhanddererwirdiejuristischenGewährleistungsansprüche,
diesichausArtikel24derUNBRKergeben,untersuchen.Wirhabenüberprüft,wie
dieeinzelnenBundesländerdieseGewährleistungenumsetzen.

Was fordert Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention?

DieAnforderungenderUNBRKaneininklusivesBildungssystemlassensichinvier 
Überbegriffenzusammenfassen:availability,accessibility,acceptability und adaptability 
(4ASchema).AufderProzessebeneergebensichdarausachtGewährleistungen,die
dieVertragsstaatenderUNBRKsicherstellenmüssen(vgl.Abbildung1).
 
Availabilitystehtfür(1)dieVerfügbarkeitvonwohnortnahenallgemeinenSchulen,
indenenauchKindermitBehinderungenunterrichtetwerden.Accessibilityfor-
dert(2)dendiskriminierungsfreienZugangvonMenschenmitBehinderungzuden
allgemeinenSchulen.AusdenAnforderungenAcceptability und Adaptabilitylassen
sichfolgendeGewährleistungenableiten:(3)dieinklusive,nichtdiskriminierende
OrganisationundAusgestaltungderallgemeinenSchulen, (4)dieUmsetzungvon
InklusionalsBildungszielandenSchulen,(5)dieGewährleistungdernotwendigen
(sonder)pädagogischen Förderung und Unterstützung im inklusiven Setting, (6)
dieBereitstellungangemessenerVorkehrungensowieBarrierefreiheitund(7)die
entsprechendeQualifizierungderLehrkräfte.Zusammenfassenlassensichdievier
ZieleinderVerpflichtungzueiner(8)schrittweisenTransformationderbestehen-
denFörderschulsystemeininklusiveRegelschulangebote.

Abbildung 1: Die Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention
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DieUmsetzungdesMenschenrechtsaufeineinklusiveBeschulungkannnachArt.
24UNBRKnurdanngewährleistetwerden,wennesfürdieeinzelnenGewährleis-
tungenaucheingeeignetesMonitoringgibt.ZueinerentsprechendenDatenerhe-
bungistdieBundesrepubliknachArt.31UNBRKverpflichtet.ImFalleDeutschlands
und seiner föderalistischen Struktur ist ein bundeslandspezifisches Monitoring
wichtig,dadieBundesländerbeiderUmsetzungderUNBRKmitsehrunterschied-
lichenGeschwindigkeitenunterwegssind.VondenachtGewährleistungenaufder
ProzessebenekonntenwirinunsererStudieabernurvierinempirischvalideund
vergleichbareIndikatorenüberführen.ZusätzlichhabenwirdieExklusionsquoteals
„Outcome“Indikatorverwendet,umdenUmsetzungsstandzumessen.ZumRecht
aufgemeinsamenUnterricht,dieUmsetzung inklusiverBildungsziele,dieBereit-
stellungangemessenerVorkehrungensowieBarrierefreiheitunddieentsprechen-
deQualifizierungderLehrkräfteliegenkeinegeeignetenIndikatorenfürdieBun-
desländervor.DieProblematik,dassDeutschlandzuweniggeeigneteDatenvorhält,
umdieUmsetzungvonMenschenrechtenzuüberwachen,findetsichübrigensauch
inanderenBereichen.Erst2019hatdasDeutscheKinderhilfswerkimHinblickauf
die1992ratifizierteUNKinderrechtskonventionähnlicheMängelfestgestellt.

Was erfüllen die Bundesländer?

1.VerfügbarkeitinklusiverBildung:AusderUNBRKfolgt,dassjedesKindmitBe-
hinderungeinenAnspruchdaraufhat,ineinernahegelegenenSchulegemeinsam
mitKindernohneBehinderungunterrichtetzuwerden.DieseGewährleistungha-
benwirsowohlaufderStrukturebene(Schulgesetze)alsauchaufderProzessebene
(QuotederallgemeinenSchulenmiteinemsonderpädagogischgefördertenKind,
kurz:GUQuote)gemessen.InderMehrheitderdeutschenBundesländerunterrich-
tenbereitsmehrals60ProzentderallgemeinenSchulenmindestenseinKindmit
sonderpädagogischem Förderbedarf. Diese Quote deckt sich in denmeisten Fäl-
lenmitderrechtlichenVerankerungindenSchulgesetzenderLänder.Diemeisten
BundesländersetzenentwederaufeineflächendeckendeInklusionoderergänzen
dieseAusrichtungmitderEinrichtungspezialisierterSchulen(Schwerpunktschu-
len). Bei der GUQuote zeigen allerdings die Länder BadenWürttemberg, Bayern
undRheinlandPfalzweitunterdurchschnittlicheWerte,wasnurzumTeilmitder
vielgliedrigenSchulstrukturbegründetwerdenkann.DiewohnortnaheVerfügbar-
keit inklusiver Bildung ist in diesen Ländern vermutlich nur recht eingeschränkt 
verwirklicht.

2.DiskriminierungsfreieZugänglichkeitinklusiverBildung:DernormativeKernvon
Artikel24derUNBRKbestehtindemRechtvonMenschenmitBehinderungauf
gleichberechtigtenunddiskriminierungsfreienZugangzumallgemeinenBildungs-
system.DieseGewährleistunghabenwiraufderStrukturebeneindreiIndikatoren
gemessen,nämlicherstensüberdieFrage,obeinRechtaufinklusivenUnterricht
oder einVorrangder gemeinsamenBeschulung imSchulrechtbesteht. Zweitens
wurdeerfasst,obdiegemeinsameBeschulungunterRessourcenbzw.Organisati-
onsvorbehaltsteht,unddrittens,obesgesetzlicheEinschränkungendesRechtsauf
inklusiveBeschulunganeinerRegelschule(z. B.ausGründendes„Kindeswohls“)
gibt.EinvorbehaltloserZugangzuinklusiverBildungistgegenwärtignurinBremen
undHamburggewährleistet.AufderanderenSeitewirddieserAnspruchinBayern,
BadenWürttemberg,RheinlandPfalz,SachsenundSachsenAnhaltnichterfüllt.In
diesen Ländern gibt es auchmehr als zehn Jahre nachRatifikation derUNBRK
keinen klarenVorrang der gemeinsamenBeschulung. DieMehrheit der Bundes-
länderstatuiertzwareinenVorrangdesgemeinsamenUnterrichtsimSchulgesetz,
schränktdiesenaberdurcheinenRessourcenvorbehaltund/oderdurch sonstige
Vorbehalteein.EntgegenderIntentionderKonventionhabenfastalleBundesländer
einsogenanntesElternwahlrechteingeführt.
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3. (Sonder)pädagogische Unterstützung im inklusiven Lernumfeld: Die gesetzli-
cheAusgestaltung der Zuweisungsmodelle, um die (sonder)pädagogischeUnter-
stützungiminklusivenLernumfeldzugewährleisten,wirdindenBundesländern
sehrunterschiedlichgehandhabt.IneinerReihevonLändernistdieFinanzierung
inklusiver Beschulung nur unzureichend im Schulrecht konkretisiert (Baden
Württemberg,Bayern,MecklenburgVorpommern,SachsenAnhalt,RheinlandPfalz
undSaarland).FürdieeinzelnenFörderschwerpunktefehlenkonkreteRichtwerte,
an denen sich die Zuweisung der sonderpädagogischen Ressourcen zu orientie-
renhat.DeshalbistesimBundesländervergleichauchkaummöglichzubewerten,
ob ausreichende (sonder)pädagogischeUnterstützung im inklusivenLernumfeld
gewährleistetwird.Allerdings zeigenDaten fürverschiedeneBundesländer, dass
dieAusstattungmitzusätzlichen(sonder)pädagogischenRessourceniminklusiven
SettingweitausgeringerausfälltalsanderFörderschule.DassSchulenunterdiesen
Bedingungen einen qualitativ hochwertigen inklusivenUnterricht gewährleisten
können,mussbezweifeltwerden.

4.EineTransformationderbestehendenFörderschulsysteme in inklusiveRegel-
schulangebote ist bishernur inBremen,Hamburg,Niedersachsen,Mecklenburg
VorpommernundSchleswigHolsteinzubeobachten.IndiesenBundesländernwur-
de zumindestmit dem institutionellenWandel der Förderschulen für Lern und
Entwicklungsstörungenbegonnen,diezueinerAuflösungdeseigenständigenLern-
ortesführen.EineAbschaffungdergesamtenFörderschulstrukturistauchindiesen
Bundesländernnichtgeplant.BisheristderinstitutionelleUmbauderFörderschule
indenBundesländernBremenundSchleswigHolsteinamweitestenfortgeschrit-
ten. IndenanderenelfBundesländernwirdeinstrukturpersistenterAnsatzver-
folgt,derdasFörderschulsystem (bisher)nicht zurDispositionstellt.Gerechtfer-
tigtwirddiesesVorgehenoftdurcheinenVerweisaufdas indenSchulgesetzen
verankerte„Elternwahlrecht“: SolangeErziehungsberechtigedie Förderschule als
Beschulungsortwählen,sollenSonderstrukturenvorgehaltenwerden.Damitwird
einezentraleSteuerungsleistungfürdasGelingenderschulischenInklusionformal
andieErziehungsberechtigtendelegiert.Diese„passiveSteuerung“istabermitder
schrittweisen ImplementierungvonArtikel24derUNBRKunvereinbar,wieder
zuständigeUNAusschussfürdieRechtevonMenschenmitBehinderungeninsei-
nerJurisdiktionwiederholtbetonthat.Dassogenannte„Elternwahlrecht“verhin-
dertdieTransformationzueineminklusivenSchulsystem–undlässteinenstarken
sozialenBiasvermuten.

Fazit

DieAnforderungenundGewährleistungen,diesichausArtikel24derUNBehin-
dertenrechtskonventionergeben, sindals geltendesVölkerrecht, dasdieBundes-
republikdurchBeschlüssedesBundestagsundBundesratsratifizierthat,durchdie
Bundesländerumzusetzen.DerjeweiligeUmsetzungstandistnachdenArtikeln31
und35ingeeigneterWeisedurchdieBundesrepublikDeutschlandundihreLänder
zuüberwachen.InAbbildung2habenwirimÜberblickzusammengestellt,wiedie
BundesländerdieVorgabenderKonventionumsetzen–aufBasisdergenannten
IndikatorensowiederExklusionsquote.AufdereinenSeitedesSpektrumsstehen
Bremen,HamburgundSchleswigHolstein,diebeiderUmsetzungderKonvention
weitvorangekommensind.AufderanderenSeitefindensichmitBadenWürttem-
berg,BayernundRheinlandPfalzjeneBundesländer,indeneneineUmsetzungvon
Artikel24derUNBehindertenrechtskonventionsogutwienichtstattfindet;hier
findensichvielmehrklareBelegedafür,dassdieseBundesländersystematischge-
genihre Implementationspflichtenverstoßen.Dieskann,ähnlichwie imFallvon
Spanien,zueinemVertragsverletzungsverfahrennachArtikel6desFakultativpro-
tokollszurUNBRKführen.
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ZuunsererEinordnunggelangenwiraufderGrundlagederimBundesländerver-
gleichempirischmessbarenIndikatoren.MitdenvorhandenenDatenmessbarsind
aber,wieerwähnt,nurdreivonachtGewährleistungen.Dementsprechendversto-
ßennichtnureinigeBundesländergegendieAnforderungenvonArtikel24UN
Behindertenrechtskonvention.AuchdieBundesrepublikDeutschlandverletztihre
Pflicht, dieUmsetzungderUNBehindertenrechtskonvention zuüberwachenund
dafürgeeigneteDatenvorzulegen.UnseresErachtenswäreesAufgabederKultus-
ministerkonferenz,eineentsprechendeDatenerhebungimSinnevonArtikel31der
KonventionzukoordinierenunddamitdieGrundlagefüreingenaueresMonitoring
zuschaffen.
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